
Sprechstunden in Hockenheim
Der Ortsverband Hockenheim hält 
jeden 1. Mittwoch im Monat von 15 
bis 15.45 Uhr zusammen mit Fach-
anwalt Jürgen Nesweda Sprech-
stunden im Sprechstundenraum 
des Rathauses ab. Nichtmitglieder 
können sich vor Ort über den SoVD 
informieren.Gehbehinderte werden 
gerne zu Hause besucht. Termin-
absprache wird erbeten unter Tel.: 
06205 / 1 51 90.

Sprechstunden in Kressbronn
Die Sprechstunden des Ortsverban-
des Kressbronn finden jeden letzten 
Mittwoch im Monat von 10 bis 12 
Uhr und von 14 bis 16 Uhr im Fried-
hofweg 1 statt. In dringenden Fäl-
len ist Frau Siegel auch unter Tel.: 
07543 / 5 07 26 zu erreichen.

Sprechstunden in Schwetzingen
Der Ortsverband Schwetzingen bie-
tet seinen Mitgliedern Sprechstun-
den im Ordnungsamt Schwetzingen, 
Zeyherstraße 1, Zimmer 002 an, je-
weils ab 10 Uhr, Tel.: 06202 / 8 72 61. 
Nächste Termine: 6. September, 4. Ok-
tober und 8. November.

Sprechstunden in Ravensburg
Sprechstunden des Ortsverbandes 
Ravensburg sind jeden 2. und 4. 
Donnerstag im Monat von 16 bis 18 
Uhr in der Georgstraße 14 a, 88212 
Ravensburg, Tel.: 0751 / 30 25.

Sprechstunden  
und Sozialberatung

im Ortsverband Friedrichshafen
Die Sprechstunden des Ortsverban-
des Friedrichshafen werden jeden 
3. Donnerstag im Monat von 14 bis 
16 Uhr in der Manzeller Straße 4 
in 88045 Friedrichshafen / Schnet-
zenhausen abgehalten. In dringen-

den Fällen wenden Sie sich bitte an  
Willy Pitzner, Tel.: 07541 / 7 27 02, 
oder Karl Peter, Tel.: 07541 / 7 22 85.
Am selben Ort findet am 16. Septem-
ber von 13 bis 16.30 Uhr die nächste 
Sozialberatung statt. Der letzte Ter-
min in diesem Jahr ist der 18. No-
vember. Änderungen vorbehalten. 
Es werden Termine vergeben, die 
mit der Rechtsberatungsstelle Alb-
stadt vereinbart werden müssen un-
ter Tel.: 07431 / 26 30. In dringenden 
Fällen wenden Sie sich bitte an Ih-
ren Ortsverband. 

 Sprechstunden 
und Sozialberatung

des Kreisverbandes Stuttgart
Die Sprechstunden des Kreisver-
bandes Stuttgart sind mittwochs von 
9.30 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 
17 Uhr. Das Beratungsbüro befindet 
sich im Generationenhaus Heslach, 
Gebrüder-Schmid-Weg 13, 70199 
Stuttgart, Tel.: 0711 / 2 16 80 71.
Jeden 3. Mittwoch im Monat (außer 
im September und Dezember) findet 
von 10 bis 11 Uhr außerdem eine So-
zialberatung statt.

Sozialberatung in Mannheim
Die Sozialberatung in Mannheim 
findet bei Fachanwalt Jürgen Nes-
weda in der Mundenheimer Straße 
11 in 68199 Mannheim statt – nur 
nach vorheriger Terminvereinba-
rung unter Tel.: 06 21 / 84 11 51.

Sozialberatung in Albstadt
Die Sozialberatung in der Sonnen-
straße 16 in 72458 Albstadt findet 
nach telefonischer Vereinbarung 
statt. Die Beratungsstelle ist mon-
tags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 
donnerstags zusätzlich nachmittags 
von 13 bis 17 Uhr erreichbar unter 
Tel.: 07431 / 26 30.

Sozialberatung im Bezirk
Bodensee-Alb 

Die nächste Sozialberatung für Mit-
glieder findet am 1. September von 
10 bis 16.30 Uhr beim Ortsverband 
Kressbronn im Friedhofweg 1 statt, 
Tel.: 07543 / 84 47. Nächster Termin: 
3. November.
Für die Sprechtage werden Termi-
ne vergeben, die mit der Rechtsbe-
ratungsstelle Albstadt unter Tel.: 
07431 / 26 30 vereinbart werden müs-
sen. In dringenden Fällen wenden 
Sie sich bitte an Ihren Ortsverband.

Sozialberatung im Raum
 Neckar-Odenwald

Die Sozialberatung im Raum Ne-
ckar-Odenwald findet jeden 2. Frei-
tag im Monat von 10 bis 11 Uhr im 
Gasthaus „Zum Ochsen“ in Höpfin-
gen statt.

Sozialberatung 
in Bühl

Die Sozialberatung im Ortsverband 
Bühl findet jeden 3. Mittwoch im 
Monat von 14 bis 15 Uhr im Gast-
hof „Alte Post“, Eisenbahnstraße 
34, 77815 Bühl durch Rechtsan-
walt Jürgen Nesweda statt, Tel.: 
0621 / 84 11 51. Achtung: In den Mo-
naten September und Dezember 
wird keine Beratung durchgeführt.

Ortsverband Schönau: Mitgliederversammlungen werden jeweils dienstags 
um 19 Uhr an folgenden Terminen abgehalten: 14. September, 12. Oktober 
und 9. November. Die Jahresabschlussfeier ist am 11. Dezember um 15 
Uhr. Sämtliche Veranstaltungen finden in der Gaststätte „Siedlerheim“ im 
Bromberger Baumgang 5 in Mannheim-Schönau statt.

Ortsverband Bühl: 2. Oktober, 15 Uhr (Achtung, Termin geändert!): Mitglie-
derversammlung. 4. Dezember, 15 Uhr: Jahresabschlussfeier. Die Veranstal-
tungen sind in der Gaststätte „Alte Post“, Eisenbahnstraße 34, 77815 Bühl.

Ortsverband Walldürn: 14. Oktober, 14.30 Uhr: Infonachmittag im Gasthaus 
„Zum Engel“.

Ortsverband Neckarau: Mitgliederversammlungen finden jeden 2. Freitag 
im Monat, außer im Dezember, um 15 Uhr statt. Neuer Veranstaltungsort ist 
die Gaststätte „Rosmarien“ in der Rathausstraße 21 in Neckarau.

Glückwünsche

Sprechstunden und Sozialberatungen

Eigentlich sollte man einen 
Menschen nicht bemitleiden, 
besser ist es, ihm zu helfen.
�
� Maxim Gorki

Spruch des 
Monats

70 Jahre
1.9.: Verena Pichler, Lörrach; 9.9.: Bernd Sundermeyer, Rheinfelden; 
1.9.: Edgar Nitsch, Waldburg; 13.9.: Hedwig Winter, Hockenheim; 

15.9.: Manfred Serringer, Heddesheim; 21.9.: Gerhard Müller, Lörrach;  
24.9.: Reiner Debnar, Stuttgart; 25.9.: Horst Kitschmann, Schopfheim;  

Günter Pinczewski, Albstadt; 26.9.: Walter Hilkinger, Straßberg.

75 Jahre
2.9.: Gerda Schilling, Schwetzingen; 4.9.: Renate Marx, Ravensburg;  

27.9.: Luise Haug, Albstadt.

80 Jahre
16.9.: Rudolf Müller, Hockenheim; 23.9.: Zita Kaufmann, Walldürn;  

29.9.: Emmi Dorf, Meckenbeuren.

85 Jahre
13.9.: Gerd Förster, Weingarten; 14.9.: Erwin Müller, Mannheim;  

15.9.: Margarete Förderer, Freiburg.

90 Jahre
6.9.: Maria Kress, Stuttgart; 9.9.: Wilhelmine Lenz, Mannheim.

91 Jahre
16.9.: Erna Holz, Karlsdorf-Neuthard; 30.9.: Robert Lang, Mannheim.

92 Jahre
19.9.: Herbert Laudenklos, Mannheim; 29.9.: Anneliese Sauerhöfer,  

Weinheim.

96 Jahre
13.9.: Elisabeth Frick, Nonnenorn.

97 Jahre
9.9.: Helmut Bossmann, Walldürn.

Auch den hier nicht genannten Mitgliedern, die im September ihren 
Ehrentag feiern, wünscht der Landesvorstand Glück und Gesundheit auf 
ihrem weiteren Lebensweg. Diesen Wünschen schließen sich auch die Kreis- 
und Ortsverbände auf das Herzlichste an.

Unseren kranken Mitgliedern wünschen wir von Herzen baldige Gene-
sung und die vollständige Wiederherstellung ihrer Gesundheit.

Termine

Gesellig ins Grüne: Sommerausflug 
führte zum Annweiler Forsthaus

Zur Jahreshälfte unternimmt der SoVD Neckarau mit seinen Mitgliedern und auch Gästen gern einen nun 
fast schon traditionell gewordenen Ausflug. Auch in diesem Sommer ging der Ortsverband wieder auf eine 
schöne und erholsame Tagestour. Diese bot neben gemütlichem Beisammensein auch Bewegung im Grünen.

Es herrschten auch diesmal gro-
ßes Interesse sowie entsprechende 
Nachfrage und Beteiligung am so-
genannten „Halbjahresausflug“. 
Für die Teilnehmenden aus dem 
Ortsverband Neckarau ging die 
Tour in die Nähe des Städtchens 
Annweiler in das dortige ehemalige 
Forsthaus, heute ein gleichnamiges 
Ausflugslokal, welches malerisch 
im Grünen liegt – nämlich mitten 
im Pfälzer Wald.

Während der Fahrt wurden die 
SoVD-Mitglieder und ihre mitge-
reisten Gäste von der 2. Ortsver-
bandsvorsitzenden, Sonja Krona-
witter, mit allerlei Leckereien, wie 
etwa Süßigkeiten und dergleichen, 
verwöhnt. Die Fahrt ging durch die 
schöne Pfalz, sodass es auch unter-
wegs entsprechend viel zu sehen 
gab. Dies galt nicht nur für die Na-
tur: Die letzten vier Kilometer fuhr 
der Reisebus auf zwar asphaltierter, 
aber sehr kurvenreicher, regelrecht 
„uriger“ Straße durch den Wald hi-
nauf zum Annweiler Forsthaus. 

Dort angekommen hatte man es 
nun plötzlich eilig: Denn es wartete 
vor Ort schon der Kaffee mit herr-
lichem, von der Bewirtung selbst 
gebackenem Kuchen auf die reise-
lustige Gesellschaft aus dem SoVD 
Neckarau.

Anschließend ging die Gruppe ge-
meinsam sehr ausgiebig spazieren 
und genoss dabei die Bewegung, die 
freie Natur sowie die gute Luft in 
der Waldlandschaft. Der Annweiler 
Stadtwald um das Forsthaus her-
um eignet sich auch hervorragend 
für Wanderungen. Der ausgedehnte 
Spaziergang ließ sich auch für einen 
regen Austausch unter den SoVD-
Mitgliedern nutzen.

Nach einem herzhaften, reich-
haltigen und guten Abendessen im 

Forsthaus ging es ein wenig wehmü-
tig und teils auch mit etwas feuch-
ten Augen wieder nach Hause in 
Richtung Mannheim. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer waren 
sich einig, dass es auch dieses Jahr 
wieder eine gelungene, die Gemein-
schaft stärkende Sommerfahrt zur 
„Jahreshalbzeit“ gewesen war – und 
dass es auch im nächsten Jahr mög-
lichst wieder eine solche Tagestour 
des SoVD-Ortsverbandes Neckarau 
geben solle.

Sozialer Zusammenhalt braucht auch gemeinsame Aktivitäten, die regen 
Austausch ermöglichen und die Gemeinschaft stärken: Die SoVD-Aus-
flugsgruppe aus Mannheim-Neckarau freute sich über gute Laune, gute 
Gespräche, gutes Essen und gute Luft im Pfälzer Wald.

Ortsverband Neckarau

So hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg in einem Fall ent-
schieden, in dem ein Cousin einer Verstorbenen diese eigentlich hatte be-
erben sollen – und wohl der Meinung war, aus dem Erbe auch die Kosten 
ihrer Beerdigung bestreiten zu können. Als er allerdings feststellte, dass 
seine zuletzt im Heim lebende Cousine überschuldet war, schlug der Mann 
das Erbe aus. Nun verlangte er vom Sozialamt Kostenersatz für die Bei-
setzung.

Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Denn das Amt darf Bestattungskos-
ten nur übernehmen, „sofern diese dem ‚Verpflichteten‘ nicht zugemutet 
werden können“. Eine solche „Verpflichtung“ ergibt sich aber nur aufgrund 
der Bestimmungen des Erbrechts oder des Unterhaltsrechts oder aus lan-
desrechtlichen Regelungen. Keiner dieser Gruppen, so das Sozialgericht, 
könne in diesem Fall jedoch der Cousin zugeordnet werden. Dass er die Be-
erdigung aus möglicherweise falscher Einschätzung getragen habe, ändere 
nichts daran: Nur einem unzumutbar dadurch belasteten „Verpflichteten“ 
hätten gegebenenfalls die Kosten erstattet werden können (LSG Baden-
Württemberg, AZ: L 7 SO 4476/08). 	�  wb

Sozialhilfe: Wer freiwillig
bestattet, kann leer ausgehen
Wenn ein dazu „nicht Verpflichteter“ eine Person beerdigen lässt und 

die Kosten der Bestattung zunächst selbst trägt, kann er danach keine 
Erstattung vom Sozialamt verlangen.

Urteile
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